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Schriftliche Anfrage nach § 29 Absatz 2 Satz 4 HKO des Kreis-

tagsabgeordneten Wolfgang Greilich  

 

 

Sehr geehrter Herr Greilich, 

 

Ihre Fragen zur Schülerbeförderung an der Sophie-Scholl-Schule beantworte ich Ihnen 

wie folgt: 

 

Frage 1: Trifft es zu, dass es seit Ende der Sommerferien erhebliche Probleme bei 

der bedarfsgerechten Beförderung von behinderten Schülern insbesondere zur 

Sophie-Scholl-Schule in Gießen gibt?        

    

Die Frage ist mit „ja“ zu beantworten. Eine verspätete Meldung von zusätzlichen 33 zu 

befördernden Schülerinnen und Schülern stellte für das Beförderungsunternehmen eine 

Herausforderung dar, die es in der Kürze der Zeit nicht ordnungsgemäß und vertrags-

konform lösen konnte. Hinzu kam ein Wechsel in der Unternehmensführung, der of-

fensichtlich Auswirkungen auf die Qualität der Beförderungsleistungen hatte. 

 

Frage 2: Liegen dem Kreisausschuss Beschwerden betroffener Eltern vor? Wenn ja, 

wie viele und mit welchem Inhalt?        

   

Tatsächlich liegen dem Fachdienst 40 drei Beschwerden von unterschiedlichen Eltern 

vor.  Speziell eine Familie ist das Sprachrohr für weitere  Beschwerdeführer. Der FD 40, 

die ernannte Familie und die Schulleitung haben die Problematik in einem gemeinsa-

men Gespräch erörtert. In diesem Gespräch erhielten wir eine Liste mit weiteren Eltern-

gesprächen, die von der o.g. Familie zusammengefasst wurden.  Hier wurden weitere 

18 Beschwerden aufgeführt. Die Beschwerden sind alle gleich gelagert und betreffen in 
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erster Linie Verspätungen, Fahrerwechsel, keine Abholung und unfreundliches Perso-

nal. 

 

Frage 3: Nach welchen Kriterien erfolgte die Auswahl des beauftragen Gießener 

Taxiunternehmens? 

 

Die Ausschreibung erfolgte für ein Schuljahr mit einer Verlängerungsoption um bis zu 

drei weitere Schuljahre. Vom Fachdienst 40 werden die Anforderungen an die Beförde-

rung in einem Leistungsverzeichnis vorgegeben. Die Ausschreibung selbst wurde von 

der Stabsstelle Zentrales Vergabemanagement als europaweites Offenes Verfahren 

umgesetzt.  

Im Rahmen der Angebotsprüfung wurde insbesondere auch die Eignung der Bieter ge-

prüft. Hierzu waren mit Angebotsabgabe u.a. Erklärungen zur technischen Ausstattung 

des Fuhrparks und zum Qualitätsmanagement abzugeben. Zudem mussten die Unter-

nehmen Referenzen über die Erbringung vergleichbarer Leistungen nennen. 

Das hier in Rede stehende Gießener Unternehmen ist uns als erfahrenes und pflichtbe-

wusstes Unternehmen bekannt. Es befördert seit Jahren Schülerinnen und Schüler im 

freigestellten Schülerverkehr, hierunter auch schwerstbehinderte Schülerinnen und 

Schüler zur Martin-Buber-Schule. Den Referenzen entsprechend ist dieses zudem seit 

Jahren u.a. für die Lebenshilfe tätig. 

 

Frage 4: Welche Rolle spielte dabei der angebotene Preis und welche Rolle spielte 

die angebotene Qualität der  Dienstleistung? Wie erfolgte insoweit die Gewich-

tung der Angebote?  

   

Da die Vergabeunterlagen bereits umfangreiche Eignungs- und Qualitätsvorgaben ent-

hielten, wurde die Wirtschaftlichkeit der Vergabe allein nach dem angebotenen Preis 

beurteilt. Diese Praxis ist seit über einem Jahrzehnt bewährt. Allerdings sollen die ver-

traglichen Qualitätsstandards weiter angehoben werden, siehe hierzu die Antwort zu 

Frage 6. 

 

Frage 5: Wie mussten die Bewerber ihre Eignung nachweisen, Kinder mit Behinde-

rungen transportieren zu können?        

   

Siehe die Antwort zu Frage 3. 

 

Frage 6: Wie sehen die insoweit durch den Kreisausschuss gestellten Anforderung 

an Bewerber aus? 

 

 Transport hat nur in Kleinbussen  bis zu 8-9 Sitzplätzen zu erfolgen. 

 Die Schüler/innen sind grundsätzlich von zu Hause aus abzuholen und nach 

Schulschluss wieder zurückzubringen. Eine Auflistung über Name und Anschrift 

erstellt die Schule. 

 Die Fahrzeiten dürfen 60 Minuten nicht überschreiten. 
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 Beförderung wird nur an Schultagen durchgeführt, geänderte Schulzeiten sind 

durchaus möglich und werden von der Schulleitung an den Unternehmer mitge-

teilt. 

 Der Unternehmer verpflichtet sich, die eingesetzten Fahrzeuge stets in verkehrs- 

und betriebssicherem sowie ordnungsgemäßen und gepflegten Zustand zu hal-

ten. 

 Die Fahrzeuge müssen den Bestimmungen der Straßenverkehrszulassungsord-

nung und der Verordnung über den Betrieb von Kraftunternehmen im Personen-

verkehr entsprechen. Aufgrund der Verlautbarung des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom 14.07.2005 findet der Anforderungska-

talog für Kraftomnibusse und Kleinbusse, die zur Beförderung von Schülern ein-

gesetzt werden, Anwendung. 

 Der Unternehmer ist verpflichtet, nur geeignetes und den Anforderungen der 

BO/Kraft entsprechendes Fahrpersonal einzusetzen. 

 Das Fahrpersonal muss persönlich geeignet sein, mit dem zum Teil auffälligen 

Verhalten von Schülern angemessen umgehen zu können und muss die deut-

sche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 

 Die Tourenplanung hat der Unternehmer dem Auftraggeber  auf Anforderung 

vorzulegen. 

Im Zuge der aktuellen Probleme wurde darüber hinaus entschieden, in zukünftigen 

Ausschreibungen die „Hinweise und Informationen zur Beförderung behinderter Men-

schen in Kraftfahrzeugen“ der Unfallkasse Nord (GUV-SI 8954-SH, Anlage 2) in der je-

weils aktuellen Ausgabe zum Vertragsgegenstand zu machen. Diese enthalten einige 

zusätzliche Anforderungen an die Beförderungsleistungen und verschärfen den aktuel-

len Qualitätsstandard weiter. 

 

Frage 7: Welche Verbesserungen hat der Kreisausschuss entsprechend seiner An-

kündigung für die Zeit nach den Herbstferien erreicht?     

    

Nach einem persönlichen Gespräch mit  dem betreffenden Gießener Unternehmen 

wurde der Beförderungsvertrag einvernehmlich mit Wirkung ab dem 30.09.2019 auf-

gehoben. Der zweite Bieter in der o.g. Ausschreibung  - der bereits  in der Vergangen-

heit die Schülerinnen und Schüler zur Sophie-Scholl-Schule befördert hatte – hat nun-

mehr den Auftrag für das verbleibende Schuljahr 2019/2020 (einschließlich einer Ver-

längerungsoption um drei weitere Schuljahre) erhalten. Die Beförderung begann nach 

den Herbstferien.       

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Christiane Schmahl 

Erste Kreisbeigeordnete  


